
Lieferbedingungen 
Messtechnik Schaller GmbH 

Ludersdorf 148, A – 8200 Gleisdorf 

1. Geltung 
Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde, gelten 
unsere, dem Vertragspartner bekanntgegebenen AGB. 
Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als 
Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden 
Vertragsbedingungen. 

2. Angebot 
Angebote des Verkäufers gelten freibleibend. 
Die in Katalogen, Prospekten udgl. enthaltenen Angaben sind nur 
maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung auf sie Bezug 
genommen ist. 

3. Vertragsabschluss 
Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der 
Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung 
abgesandt hat. 

4. Preise 
Die Preise gelten ab Werk, ohne Installation, Inbetriebnahme, 
exklusive Mehrwertsteuer, inkl. Standardbatterie. 

5. Lieferung 
Die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist gilt vorbehaltlich 
unvorhersehbarer oder vom Parteiwillen unabhängiger Umstände, wie 
beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt.  

6. Zahlung  
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt 12% Verzugszinsen 
zu verrechnen. 

7. Erfüllung und Gefahrenübergang 
7.1 Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens. 

Nutzung und Gefahr gehen spätestens mit dem Abgang der 
Lieferung ab Werk auf den Käufer über, und zwar unabhängig von 
der für die Lieferung vereinbarten Preisstellung (wie z.B. franko, cif 
u. ä.). 

8. Gewährleistung 
8.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate, soweit nicht für 

einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen 
vereinbart sind. Dies gilt auch für Liefer- und 
Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und 
Boden fest verbunden sind. 

8.2 Der Gewährleistungsanspruch entsteht nur dann, wenn der Käufer 
die aufgetretenen Mängel unverzüglich schriftlich angezeigt hat. 
Der auf diese Weise unterrichtete Verkäufer muss, bei Vorliegen 
eines gewährleistungspflichtigen Mangels nach seiner Wahl die 
mangelhafte Ware bzw. die mangelhaften Teile ersetzen oder an 
Ort und Stelle nachbessern bzw. sich zwecks Nachbesserung 
zusenden lassen. 

8.3 Alle im Zusammenhang mit der Ausbesserung entstehenden 
Kosten (wie z.B. für Ein- und Ausbau, Transport, Fahrt und 
Wegzeit) gehen zu Lasten des Käufers. Für 
Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind die 
erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüste und 
Kleinmaterialien usw. unentgeltlich beizustellen. Etwa ersetzte 
Teile werden Eigentum des Verkäufers. 

8.4 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von 
Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen 
Spezifikationen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich die 
Haftung des Verkäufers nur auf bedinungsmäßige Ausführung. Bei 
Verkauf gebrauchter Waren sowie bei Übernahme von 
Reparaturaufträgen oder bei Umänderungen oder Umbauten 
übernimmt der Verkäufer keine Gewähr. 

8.5 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die 
aus nicht vom Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, 
ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der 
Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen, 
Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer 
angegebene Leistung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung 
und Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen; dies 
gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer beigestelltes Material 

zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für 
Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische 
Entladungen, Überspannungen und chemische Einflüsse 
zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf 
den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß 
unterliegen. 

8.6 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche 
Einwilligung des Verkäufers der Käufer selbst oder ein nicht 
ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen 
Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt. Rechnungen hiefür 
werden nicht anerkannt. Durch gewährleistungspflichtige Arbeiten 
und Lieferungen wird die ursprüngliche Gewährleistungspflicht 
nicht verlängert. 

9. Schadenersatz 
Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit sind 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Personenschäden. Das Vorliegen 
grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen. 
Ersatzansprüche verjähren jedenfalls in 3 Jahren nach Erbringung der 
Leistung oder Lieferung. 

10. Produkthaftung 
Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem 
Titel „Produkthaftung“ iSd PHG gegen uns richten, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, 
dass der Fehler  in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob 
fahrlässig verschuldet worden ist. 

11. Haftung  
Wir übernehmen keine Haftung für Fehlmessungen und eventuell 
daraus entstandenen Schaden, und bezüglich der Eignung zum 
allfälligen Verwendungszweck. 

12. Export  USA, Canada. 
Bei Vertrieb bzw. Subvertrieb nach USA und Canada übernimmt der 
Vertreiber sämtliche Haftung für Forderungen aus dem Titel 
Schadenersatz, sowie aus dem Titel Produkthaftung. Der Vertreiber 
hat daher den Lieferanten bei Ansprüchen Dritter aus diesen Titeln in 
jedem Fall schad- und klaglos zu halten. Außerdem verzichtet der 
Vertreiber in gesetzlich max. zulässigem Umfang darauf, selbst 
Ansprüche, einschließlich Regressansprüche, gegen den Lieferanten 
aus diesen Titeln zu stellen; auch in diesem Fall hat der Vertreiber das 
Vorliegen grober Fahrlässigkeit zu beweisen. 

13. Rechtswahl 
Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-
Kaufrechtes wird ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch. 

14. Gerichtsstand 
Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten 
ist das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht 
ausschließlich örtlich zuständig. 

15. Gewerbliche Schutzrechte u. Urheberrechte 
Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung 
des Verkäufers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht 
werden. Sie können jederzeit zurückgefordert werden und sind dem 
Verkäufer sofort zurückzustellen, wenn die Bestellung anderweitig 
erteilt wird. Ausführungsunterlagen wie z.B. Pläne, Skizzen und 
sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, 
Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des 
Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb 
usw. 

16. Wartung 
Die Überprüfung der Justierung und deren Kalibrierintervalle richtet 
sich nach den verlangten Genauigkeitsanforderungen im 
Anwendungsbereich , und der Beanspruchung, von Temperatur und 
Feuchtebereich, wie im besonderen der chemischen Belastung  bei 
relativen Feuchtesensoren. 


